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Reglement für die Schweizerischen Polizeimeisterschaften 
 
 
1 Allgemeines 
1.1 Die Schweizerischen Polizeimeisterschaften werden unter der Obhut der 

Schweizerischen Polizeisportkommission (SPSK) in der Regel alle zwei Jahre 
durchgeführt. Der Termin ist so zu wählen, dass Wettkämpfe für USPE-
Meisterschaften als Selektion dienen können. 

 
2 Organisation 
2.1 Die Durchführung der Meisterschaften wird von der SPSK einem Polizeikorps, einem 

Polizeisportverein oder einer Sportgruppe eines Korps übertragen und mit einer 
Vereinbarung geregelt. Ausnahmen können durch die SPSK bewilligt werden. Der 
Termin wird zwischen der SPSK bzw. dem zuständigen Ressortchef der SPSK und 
dem Organisator abgesprochen. 

 
3 Teilnahmeberechtigung 
3.1 Angehörige der Polizei sind an SPSK Sportanlässen teilnahmeberechtigt, wenn sie 

 bei der Polizei einer Gemeinde, einer Stadt, einer Region, eines Kantons oder 
des Bundes angestellt sind; oder 

 im Moment der Wettkampfteilnahme eine Polizeischule zugunsten der Polizei 
einer Gemeinde, einer Stadt, einer Region, eines Kantons oder des Bundes 
absolvieren. 

 
3.2 Anträge betreffend eine Ausnahme sind an den Ressortchef zu richten. Dieser legt 

den Antrag dem Präsidenten der SPSK zur Entscheidung vor. 
 

3.3 In einer Mannschaft dürfen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines anderen 
Polizeikorps eingesetzt werden (zusammengesetzte Mannschaften), wenn deren 
Stammkorps keine Mannschaft stellt. Die Anzahl der korpsfremden Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer darf ¼ der gemeldeten Mannschaft nicht übersteigen. Die Anmeldung 
erfolgt durch das Korps, welche die Mehrzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
stellt. 
 

3.4 Zusammengesetzte Mannschaften sind dem Ressortchef durch den Verantwortlichen 
der betreffenden Mannschaft vor Ablauf der Anmeldefrist und unter genauer 
Bezeichnung der Teilnehmenden zur Prüfung zu melden. Der Ressortchef 
entscheidet selbständig über die Zulassung solcher Mannschaften. 
 

3.5 Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer ist nur in einer Mannschaft spielberechtigt. 
 

4 Ausschreibung 
4.1 Die Ausschreibung erfolgt 

 unmittelbar nach der Vergabe als Voranzeige durch den Veranstalter 
dreisprachig im Polizeibeamtenverbandsorgan "POLICE" und auf der 
Internetseite www.policesport.ch der SPSK; 

 spätestens vier Monate vor der Durchführung durch den Organisator im 
Polizeibeamtenverbandsorgan "POLICE" und mittels Rundschreiben an die 
einzelnen Polizeikorps des Bundes, der KKPKS und SVSP sowie auf der 
Internetseite www.policesport.ch der SPSK und wenn vorhanden derjenigen 
Veranstalters. 
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12 Strafen / Ausschluss 
12.1 Bei disziplinarischen Verstössen während der gesamten Zeit der Meisterschaft kann 

eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer oder eine ganze Mannschaft für das Turnier 
bzw. die Wettkämpfe gesperrt werden. Ein solcher Entscheid wird durch die Jury 
gefällt. 
 

12.2 Eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer oder eine ganze Mannschaft kann für weitere 
Anlässe der SPSK gesperrt werden. Ein solcher Entscheid wird durch die SPSK 
gefällt. 
 

12.3 Die SPSK kann zusätzlich dem betroffenen Polizeikorps Meldung erstatten. 
 

13 Medienmitteilungen 
13.1 Die Redaktion des Verbandsblattes "POLICE" ist rechtzeitig durch die 

Veranstalterin/den Veranstalter zu den Meisterschaften einzuladen. Falls diese nicht 
anwesend sein kann, ist ihr unmittelbar nach Abschluss der Wettkämpfe ein 
Kurzbericht und die Rangliste zuzustellen. 
 

14 Abrechnung/Schlussbericht 
14.1 Dem Präsidenten und dem Ressortchef der SPSK ist die Rangliste zuzustellen. 

 
14.2 Von den Meisterschaften ist eine übersichtliche Abrechnung zu erstellen. Diese ist 

mit einem Schlussbericht dem Ressortchef zuzustellen. Anschliessend erfolgt die 
Genehmigung durch die SPSK. 
 

14.3 Die gesamten Akten sind vom Organisator während mindestens fünf Jahren 
aufzubewahren. Auf Wunsch sind sie dem nächstfolgenden Organisator zur 
Einsichtnahme zuzustellen. 
 

15 Inkraftsetzung 
Dieses Reglement tritt per 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

 
Stans, den 27. Dezember 2024 
 
SCHWEIZERISCHE POLIZEISPORTKOMMISSION 
 
Der Präsident 
 
 
 
Stephan Grieder, Fürsprecher 
Kommandant Kantonspolizei Nidwalden 
 
 
Anhänge: 
1. Regl "Eishockey" 
2. Regl "Fussball" 
3. Regl "Handball" 
4. Regl "Judo" 
5. Regl "Marathon" 
6. Regl "Mehrkampf" 
7. Regl "Radfahren" 
8. Regl "Schiessen" 
9. Regl "Ski" 
10. Regl "Triathlon" 
11. Regl "Unihockey" 
12. Organisationskonzept SM Pol 

Digital signiert von: Grieder Stephan 
2543ee77
Name: CN = Grieder Stephan 
2543ee77 C = CH O = Admin OU = 
Weisse Seiten
Datum: 2024.12.27 12:13:57 +01'00'
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5 Anmeldefrist 
5.1 Die namentliche Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat spätestens vier 

Wochen vor dem Wettkampf zu erfolgen. Um- oder Nachmeldungen werden vom 
Veranstalter nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 
6 Startgeld 
6.1 Das Startgeld wird vom Organisator nach Absprache mit der SPSK festgelegt. Der 

Betrag darf in der Regel CHF 170.– pro Person nicht übersteigen. In diesem Betrag 
inbegriffen sind unter anderem auch die Verpflegung sowie ein Erinnerungsgeschenk. 
 

6.2 Die Erhebung eines zusätzlichen Startgeldes für Mannschaften ist nicht zulässig. 
 

6.3 Der Organisator ist bei der Suche für die Unterkunft der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer behilflich. 

 
7 Bekleidung Festakt 
7.1 Der Organisator entscheidet, ob das Tragen der Uniform (ohne Bewaffnung) für alle 

Uniformtragende am Festakt obligatorisch ist. Ist das Tragen der Uniform nicht 
obligatorisch, erfolgt die Teilnahme in gepflegter Kleidung. Gepflegte Kleidung gilt 
auch für Nichtuniformtragende. 
 

8 Auszeichnungen und Preise 
8.1 Nach Abschluss der Wettkämpfe ist eine feierliche Rangverkündigung durchzuführen. 
 
8.2 Es nehmen in der Regel alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. Mannschaften an 

der Rangverkündigung teil. 
 

8.3 Die drei Erstplatzierten werden mit einer Medaille in Gold, Silber und Bronze 
ausgezeichnet. Diese sind vom Organisator zu beschaffen. 
 

8.4 Die Gesamtsiegerin oder der Gesamtsieger darf bis zur nächsten 
Schweizermeisterschaft den Titel "Schweizerische Polizeimeisterin" bzw. 
"Schweizerischer Polizeimeister" tragen. 
 

8.5 Ist die Siegerin eine Mannschaft, darf sie bis zur nächsten Schweizermeisterschaft 
den Titel "Schweizerische Polizeimeisterin" tragen. 
 

9 Proteste von Teilnehmenden 
9.1 Proteste sind innerhalb von 15 Minuten nach Spielende / Rennschluss im Turnierbüro 

bzw. im Zielgelände dem Organisationskommitee schriftlich einzureichen. Diese 
werden vom Schiedsgericht behandelt. Alle Proteste sind vom Verantwortlichen 
(Delegationschef, offizieller Begleiter) des Protestes hinterlegenden Korps zu 
unterschreiben. 
 

10 Schiedsgericht / Jury 
10.1 Zur Behandlung von Protesten ist ein Schiedsgericht zu bilden, welches sich aus 

einem Vertreter des OK, dem Schiedsrichterobmann und einem Vertreter der SPSK 
zusammensetzt. Zwei Ersatzpersonen sind vorzusehen. 
 

10.2 Das OK ist gehalten, die Jury unverzüglich vom Eingang des Protestes in Kenntnis 
zu setzen. Es hat den Bericht des Schiedsrichters wie auch das Protestschreiben der 
Jury zu übergeben. 
 

11 Sanitätsdienst 
11.1 Der Veranstalter hat dem Anlass entsprechend eine angemessene sanitätsdienstli-

che Versorgung vor Ort sicherzustellen. 
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12 Strafen / Ausschluss 
12.1 Bei disziplinarischen Verstössen während der gesamten Zeit der Meisterschaft kann 

eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer oder eine ganze Mannschaft für das Turnier 
bzw. die Wettkämpfe gesperrt werden. Ein solcher Entscheid wird durch die Jury 
gefällt. 
 

12.2 Eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer oder eine ganze Mannschaft kann für weitere 
Anlässe der SPSK gesperrt werden. Ein solcher Entscheid wird durch die SPSK 
gefällt. 
 

12.3 Die SPSK kann zusätzlich dem betroffenen Polizeikorps Meldung erstatten. 
 

13 Medienmitteilungen 
13.1 Die Redaktion des Verbandsblattes "POLICE" ist rechtzeitig durch die 

Veranstalterin/den Veranstalter zu den Meisterschaften einzuladen. Falls diese nicht 
anwesend sein kann, ist ihr unmittelbar nach Abschluss der Wettkämpfe ein 
Kurzbericht und die Rangliste zuzustellen. 
 

14 Abrechnung/Schlussbericht 
14.1 Dem Präsidenten und dem Ressortchef der SPSK ist die Rangliste zuzustellen. 

 
14.2 Von den Meisterschaften ist eine übersichtliche Abrechnung zu erstellen. Diese ist 

mit einem Schlussbericht dem Ressortchef zuzustellen. Anschliessend erfolgt die 
Genehmigung durch die SPSK. 
 

14.3 Die gesamten Akten sind vom Organisator während mindestens fünf Jahren 
aufzubewahren. Auf Wunsch sind sie dem nächstfolgenden Organisator zur 
Einsichtnahme zuzustellen. 
 

15 Inkraftsetzung 
Dieses Reglement tritt per 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

 
Stans, den 27. Dezember 2024 
 
SCHWEIZERISCHE POLIZEISPORTKOMMISSION 
 
Der Präsident 
 
 
 
Stephan Grieder, Fürsprecher 
Kommandant Kantonspolizei Nidwalden 
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1. Regl "Eishockey" 
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3. Regl "Handball" 
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10. Regl "Triathlon" 
11. Regl "Unihockey" 
12. Organisationskonzept SM Pol 
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5 Anmeldefrist 
5.1 Die namentliche Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat spätestens vier 

Wochen vor dem Wettkampf zu erfolgen. Um- oder Nachmeldungen werden vom 
Veranstalter nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 
6 Startgeld 
6.1 Das Startgeld wird vom Organisator nach Absprache mit der SPSK festgelegt. Der 

Betrag darf in der Regel CHF 170.– pro Person nicht übersteigen. In diesem Betrag 
inbegriffen sind unter anderem auch die Verpflegung sowie ein Erinnerungsgeschenk. 
 

6.2 Die Erhebung eines zusätzlichen Startgeldes für Mannschaften ist nicht zulässig. 
 

6.3 Der Organisator ist bei der Suche für die Unterkunft der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer behilflich. 

 
7 Bekleidung Festakt 
7.1 Der Organisator entscheidet, ob das Tragen der Uniform (ohne Bewaffnung) für alle 

Uniformtragende am Festakt obligatorisch ist. Ist das Tragen der Uniform nicht 
obligatorisch, erfolgt die Teilnahme in gepflegter Kleidung. Gepflegte Kleidung gilt 
auch für Nichtuniformtragende. 
 

8 Auszeichnungen und Preise 
8.1 Nach Abschluss der Wettkämpfe ist eine feierliche Rangverkündigung durchzuführen. 
 
8.2 Es nehmen in der Regel alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. Mannschaften an 

der Rangverkündigung teil. 
 

8.3 Die drei Erstplatzierten werden mit einer Medaille in Gold, Silber und Bronze 
ausgezeichnet. Diese sind vom Organisator zu beschaffen. 
 

8.4 Die Gesamtsiegerin oder der Gesamtsieger darf bis zur nächsten 
Schweizermeisterschaft den Titel "Schweizerische Polizeimeisterin" bzw. 
"Schweizerischer Polizeimeister" tragen. 
 

8.5 Ist die Siegerin eine Mannschaft, darf sie bis zur nächsten Schweizermeisterschaft 
den Titel "Schweizerische Polizeimeisterin" tragen. 
 

9 Proteste von Teilnehmenden 
9.1 Proteste sind innerhalb von 15 Minuten nach Spielende / Rennschluss im Turnierbüro 

bzw. im Zielgelände dem Organisationskommitee schriftlich einzureichen. Diese 
werden vom Schiedsgericht behandelt. Alle Proteste sind vom Verantwortlichen 
(Delegationschef, offizieller Begleiter) des Protestes hinterlegenden Korps zu 
unterschreiben. 
 

10 Schiedsgericht / Jury 
10.1 Zur Behandlung von Protesten ist ein Schiedsgericht zu bilden, welches sich aus 

einem Vertreter des OK, dem Schiedsrichterobmann und einem Vertreter der SPSK 
zusammensetzt. Zwei Ersatzpersonen sind vorzusehen. 
 

10.2 Das OK ist gehalten, die Jury unverzüglich vom Eingang des Protestes in Kenntnis 
zu setzen. Es hat den Bericht des Schiedsrichters wie auch das Protestschreiben der 
Jury zu übergeben. 
 

11 Sanitätsdienst 
11.1 Der Veranstalter hat dem Anlass entsprechend eine angemessene sanitätsdienstli-

che Versorgung vor Ort sicherzustellen. 
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Technisches Reglement 
für die Schweizerische Polizeimeisterschaften 

 
 

Ski 
 
 

Anhang 9 zum "Reglement 
für Schweizerische Polizeimeisterschaften" 

 
 

1 Einleitung 
In diesem Reglement werden die Geschlechter nur dort explizit auseinandergehalten, 
wo dies notwendig ist. 

 
2 Wettkampf 
2.1 Allgemein 

Zur Austragung gelangen die nachfolgenden Disziplinen, wobei die Angaben über 
Länge, Höhendifferenz und Anzahl Tore leicht abweichen dürfen. Die Abnahme 
erfolgt durch das OK in Absprache mit dem Ressortchef Ski der SPSK.  
 
Als Basis dient das Wettkampfreglement Swiss-Ski für beide Geschlechter und 
sämtliche Disziplinen.  
 
Beim Einzellanglauf sowie beim Patrouillenlanglauf gilt die freie Technik. 
 

2.2 Programm / Ablauf 
Die Schweizer Polizeiskimeisterschaften sollen innerhalb von drei Tagen 
durchgeführt werden. Das Programm sieht in der Regel wie folgt aus: 
 Tag 1: Akklimatisation, Streckenbesichtigung, allenfalls 

Training auf den Rennstrecken, Check-In usw.; 
 Tag 2: Einzelwettkämpfe Alpin (2 Torläufe) und Langlauf; 
 Tag 3: Patrouillen-Langlauf und Abschlussfeier. 
 

2.3 Disziplinen 
2.3.1 Damen 

Die Disziplinen sind: 
 Einzellanglauf: Länge 5 km, Höhendifferenz ca. 100 m; 
 Riesenslalom 

(2 Torläufe) 
Höhendifferenz 200 - 250 m; 
Tore (Anzahl Richtungsänderungen) 13 – 15 % der 
Höhendifferenz; 

 Patrouillenlanglauf: Länge 5 km, Höhendifferenz ca. 100 m. 
 

2.3.2 Herren / Mixed Patrouillenlanglauf 
Die Disziplinen sind: 
 Einzellanglauf: Länge 10 km, Höhendifferenz ca. 200 m; 
 Riesenslalom 

(2 Torläufe) 
Höhendifferenz 200 - 250 m; 
Tore (Anzahl Richtungsänderungen) 13 – 15 % der 
Höhendifferenz; 

 Patrouillenlanglauf: Länge 10 km, Höhendifferenz ca. 200 m. 
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2.3.3 Patrouillenlanglauf 
Eine Mannschaft besteht bei den Herren aus drei Läufern und bei den Damen aus 
zwei Läuferinnen. Die Mitglieder einer Mannschaft müssen dem gleichen Polizeikorps 
angehören. Jedes Polizeikorps kann beliebig viele Mannschaften stellen. Gemischte 
Mannschaften werden unter der Kategorie Gäste klassiert. 
 
Für den Patrouillenlauf ist das Geburtsjahr massgebend. Die Summe aller 
Altersjahren der Teilnehmenden einer Patrouille dividiert durch die Anzahl 
Teilnehmenden die Kategorie. 
 
Die Kategorie Mixed besteht aus drei Personen (min. eine Frau) aus dem gleichen 
Polizeikorps. 
 
Jedes Patrouillenmitglied hat innerhalb der Gruppe die Strecke einmal zu absolvieren. 
Der Start erfolgt patrouillenweise. Die Zeit wird beim Zieldurchlauf des letzten 
Patrouillenmitgliedes genommen. 
 
Kameradenhilfe ist erlaub, jedoch ohne jegliche Hilfsmittel. Die Spur ist für 
nachfolgende Läufer unverzüglich freizugeben. 
 

2.3.4 Kombinationswertung 
Eine Kombinationswertung wird nicht mehr durchgeführt. 
 

2.4 Kategorien 
Die Kategorien für die Einzelwettkämpfe Damen und Herren, den Patrouillenlanglauf 
sowie den Mixed Patrouillenlanglauf sind: 
 Kategorie Damen: Eine Kategorie; 
 Kategorie Herren: Herren 1: bis und mit 35 Jahren; 

 Herren 2:  36 bis und mit 50 Jahre;  
 Herren 3: ab 51 Jahre;  

 Kategorie Mixed: Eine Kategorie. 
 

3 Startreihenfolge 
3.1 Auslosung 

Die Auslosung der Startreihenfolge erfolgt von Hand oder maschinell. Für jede 
Disziplin sind separate Auslosungen durchzuführen. 
 
Die Auslosung der Startnummern erfolgt unmittelbar nach der namentlichen Meldung 
der Läuferinnen und Läufer am Vorabend des Wettkampftages. 
 

3.2 Riesenslalom 
Die Kategorien starten im ersten sowie im zweiten Lauf in der folgenden Reihenfolge:  
 Damen; 
 Herren 3; 
 Herren 2; 
 Herren 1; 
 Gäste (Am Schluss der jeweiligen Herren / Damen-Kategorien). 
 
Es werden zwei Rennläufe durchgeführt. Die Startliste für den zweiten Lauf richtet 
sich nach den gefahrenen Zeiten aus dem ersten Lauf. Die Bestplatzierten einer jeden 
Kategorie starten im zweiten Lauf innerhalb ihrer Kategorie zuerst.  
 

3.3 Einzellanglauf 
Die Kategorien starten in der gleichen Reihenfolge wie beim Riesenslalom.  
 
Alle Wettkämpfer starten innerhalb ihrer Kategorie in der ausgelosten Reihenfolge. 
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Anhang 9 zum "Reglement 
für Schweizerische Polizeimeisterschaften" 

 
 

1 Einleitung 
In diesem Reglement werden die Geschlechter nur dort explizit auseinandergehalten, 
wo dies notwendig ist. 

 
2 Wettkampf 
2.1 Allgemein 

Zur Austragung gelangen die nachfolgenden Disziplinen, wobei die Angaben über 
Länge, Höhendifferenz und Anzahl Tore leicht abweichen dürfen. Die Abnahme 
erfolgt durch das OK in Absprache mit dem Ressortchef Ski der SPSK.  
 
Als Basis dient das Wettkampfreglement Swiss-Ski für beide Geschlechter und 
sämtliche Disziplinen.  
 
Beim Einzellanglauf sowie beim Patrouillenlanglauf gilt die freie Technik. 
 

2.2 Programm / Ablauf 
Die Schweizer Polizeiskimeisterschaften sollen innerhalb von drei Tagen 
durchgeführt werden. Das Programm sieht in der Regel wie folgt aus: 
 Tag 1: Akklimatisation, Streckenbesichtigung, allenfalls 

Training auf den Rennstrecken, Check-In usw.; 
 Tag 2: Einzelwettkämpfe Alpin (2 Torläufe) und Langlauf; 
 Tag 3: Patrouillen-Langlauf und Abschlussfeier. 
 

2.3 Disziplinen 
2.3.1 Damen 

Die Disziplinen sind: 
 Einzellanglauf: Länge 5 km, Höhendifferenz ca. 100 m; 
 Riesenslalom 

(2 Torläufe) 
Höhendifferenz 200 - 250 m; 
Tore (Anzahl Richtungsänderungen) 13 – 15 % der 
Höhendifferenz; 

 Patrouillenlanglauf: Länge 5 km, Höhendifferenz ca. 100 m. 
 

2.3.2 Herren / Mixed Patrouillenlanglauf 
Die Disziplinen sind: 
 Einzellanglauf: Länge 10 km, Höhendifferenz ca. 200 m; 
 Riesenslalom 

(2 Torläufe) 
Höhendifferenz 200 - 250 m; 
Tore (Anzahl Richtungsänderungen) 13 – 15 % der 
Höhendifferenz; 

 Patrouillenlanglauf: Länge 10 km, Höhendifferenz ca. 200 m. 
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3.4 Patrouillenlanglauf 
Die Kategorien starten in folgender Reihenfolge: 
 Damen; 
 Herren; 
 Mixed;  
 Gäste. 
 

3.5 Beste Wettkämpfer 
Die besten Wettkämpfer in der Disziplin Riesenslalom und Einzellanglauf starten in 
ihrer Kategorie zuerst. Ihre Startreihenfolge ist separat auszulosen. 
 
Als beste Wettkämpfer gelten jene Teilnehmenden, welche in den letzten zwei Jahren 
mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt haben: 
 Mitglied einer Ski- oder Nordisch-Nationalmannschaft; 
 Wettkämpfer der Kategorie "Elite" von Swiss Ski;  
 Wettkämpfer, die an den letzten Polizei-Europameisterschaften im Ski- oder 

Nordisch teilgenommen haben; 
 Wettkämpfer, die bei den letzten schweizerischen Polizei-Skimeisterschaften in 

der betreffenden Disziplin in ihrer Altersklasse unter den ersten 5 (Damen 3) 
klassiert waren. Diese Regel gilt auch bei einem Wechsel der Kategorie. 

 
4 Bekleidung 

Es gilt folgendes: 
 Beim Riesenslalom ist das Tragen eines Skihelms obligatorisch; 
 Beim Patrouillenlanglauf tragen die Läufer einer Patrouille, wenn immer möglich, 

einheitliche Anzüge. 
 

5 Auszeichnungen und Preise 
Titel und Medaillen werden nur in denjenigen Kategorien vergeben, bei welchen 
mindestens sechs Läuferinnen oder Läufer, bzw. vier Patrouillen, starten.  
 

5.1 Medaillen 
Die ersten drei der folgenden Disziplinen und Altersklassen erhalten Medaillen im 
olympischen Stil (Gold, Silber und Bronze): 
 Riesenslalom Damen   (eine Kategorie); 
 Riesenslalom Herren    (Herren 1, 2, 3); 
 Einzellanglauf Damen    (eine Kategorie); 
 Einzellanglauf Herren    (Herren 1, 2, 3); 
 Patrouillenlanglauf Damen   (eine Kategorie); 
 Patrouillenlanglauf Herren   (Herren 1, 2, 3); 
 Patrouillenlanglauf Mixed   (eine Kategorie). 
 

5.2 Titel Schweizermeister 
Beim Gewinn eines Schweizermeister-Titels wird dem Sieger oder der Siegerin ein 
separates Präsent seitens des Organisators abgegeben. Der Organisator entscheidet 
selbst über das Präsent.  
 
Es werden nachfolgende Titel vergeben: 
 Die Gewinnerin des Riesenslaloms bei den Damen erhält den Titel "Schweizer 

Polizei-Skimeisterin Riesenslalom 20XX" (Jahreszahl des betreffenden Jahres); 
 Der Riesenslalomläufer bei den Herren mit der schnellsten Zeit über alle 

Kategorien hinweg erhält den Titel "Schweizer Polizei-Skimeister Riesenslalom 
20XX" (Jahreszahl des betreffenden Jahres);  

 Die Gewinnerin des Langlaufs bei den Damen erhält den Titel "Schweizer Polizei-
Skimeisterin Langlauf 20XX" (Jahreszahl des betreffenden Jahres); 
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 Der Langläufer bei den Herren mit der schnellsten Zeit über alle Kategorien 
hinweg erhält den Titel Schweizer Polizei-Skimeister Langlauf 20XX" (Jahreszahl 
des betreffenden Jahres); 

 Die Patrouille bei den Damen mit der schnellsten Laufzeit erhält den Titel 
"Schweizer Polizei-Ski-Patrouillenlanglaufmeisterin 20XX" (Jahreszahl des 
betreffenden Jahres);  

 Die Patrouille bei den Herren mit der schnellsten Zeit über alle Kategorien hinweg 
erhält den Titel Schweizer Polizei-Ski-Patrouillenlanglaufmeister 20XX" 
(Jahreszahl des betreffenden Jahres); 

 Die Patrouille mit der schnellsten Zeit in der Kategorie Mixed erhält den Titel 
"Schweizer Polizei-Ski-Patrouillenlanglaufmeister Mixed 20XX" (Jahreszahl des 
betreffenden Jahres). 

 
6 Besonderes 

Alle in diesem Reglement nicht vorgesehenen Fälle werden gemäss dem gültigem 
Wettkampfreglement von Swiss-Ski geregelt.  
 
Aus Gründen der Zweckmässigkeit (Witterungsverhältnisse usw.) und in 
Ausnahmefällen kann das Organisationskomitee in Absprache mit dem Ressortchef 
Ski der SPSK vom vorliegenden technischen Reglement abweichen. 
 

7 Inkraftsetzung 
Dieses Reglement tritt am 1. August 2025 in Kraft. 

 
 
Stans, den 11. Juli 2025 
 
SCHWEIZERISCHE POLIZEISPORTKOMMISSION 
 
Der Präsident Der Ressortchef Ski 

 
 
 

Stephan Grieder, Fürsprecher Roland Hemmi 
Kommandant Kantonspolizei Nidwalden Stv Kommandant Stadtpolizei Chur 
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3.4 Patrouillenlanglauf 
Die Kategorien starten in folgender Reihenfolge: 
 Damen; 
 Herren; 
 Mixed;  
 Gäste. 
 

3.5 Beste Wettkämpfer 
Die besten Wettkämpfer in der Disziplin Riesenslalom und Einzellanglauf starten in 
ihrer Kategorie zuerst. Ihre Startreihenfolge ist separat auszulosen. 
 
Als beste Wettkämpfer gelten jene Teilnehmenden, welche in den letzten zwei Jahren 
mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt haben: 
 Mitglied einer Ski- oder Nordisch-Nationalmannschaft; 
 Wettkämpfer der Kategorie "Elite" von Swiss Ski;  
 Wettkämpfer, die an den letzten Polizei-Europameisterschaften im Ski- oder 

Nordisch teilgenommen haben; 
 Wettkämpfer, die bei den letzten schweizerischen Polizei-Skimeisterschaften in 

der betreffenden Disziplin in ihrer Altersklasse unter den ersten 5 (Damen 3) 
klassiert waren. Diese Regel gilt auch bei einem Wechsel der Kategorie. 

 
4 Bekleidung 

Es gilt folgendes: 
 Beim Riesenslalom ist das Tragen eines Skihelms obligatorisch; 
 Beim Patrouillenlanglauf tragen die Läufer einer Patrouille, wenn immer möglich, 

einheitliche Anzüge. 
 

5 Auszeichnungen und Preise 
Titel und Medaillen werden nur in denjenigen Kategorien vergeben, bei welchen 
mindestens sechs Läuferinnen oder Läufer, bzw. vier Patrouillen, starten.  
 

5.1 Medaillen 
Die ersten drei der folgenden Disziplinen und Altersklassen erhalten Medaillen im 
olympischen Stil (Gold, Silber und Bronze): 
 Riesenslalom Damen   (eine Kategorie); 
 Riesenslalom Herren    (Herren 1, 2, 3); 
 Einzellanglauf Damen    (eine Kategorie); 
 Einzellanglauf Herren    (Herren 1, 2, 3); 
 Patrouillenlanglauf Damen   (eine Kategorie); 
 Patrouillenlanglauf Herren   (Herren 1, 2, 3); 
 Patrouillenlanglauf Mixed   (eine Kategorie). 
 

5.2 Titel Schweizermeister 
Beim Gewinn eines Schweizermeister-Titels wird dem Sieger oder der Siegerin ein 
separates Präsent seitens des Organisators abgegeben. Der Organisator entscheidet 
selbst über das Präsent.  
 
Es werden nachfolgende Titel vergeben: 
 Die Gewinnerin des Riesenslaloms bei den Damen erhält den Titel "Schweizer 

Polizei-Skimeisterin Riesenslalom 20XX" (Jahreszahl des betreffenden Jahres); 
 Der Riesenslalomläufer bei den Herren mit der schnellsten Zeit über alle 

Kategorien hinweg erhält den Titel "Schweizer Polizei-Skimeister Riesenslalom 
20XX" (Jahreszahl des betreffenden Jahres);  

 Die Gewinnerin des Langlaufs bei den Damen erhält den Titel "Schweizer Polizei-
Skimeisterin Langlauf 20XX" (Jahreszahl des betreffenden Jahres); 
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 Der Langläufer bei den Herren mit der schnellsten Zeit über alle Kategorien 
hinweg erhält den Titel Schweizer Polizei-Skimeister Langlauf 20XX" (Jahreszahl 
des betreffenden Jahres); 

 Die Patrouille bei den Damen mit der schnellsten Laufzeit erhält den Titel 
"Schweizer Polizei-Ski-Patrouillenlanglaufmeisterin 20XX" (Jahreszahl des 
betreffenden Jahres);  

 Die Patrouille bei den Herren mit der schnellsten Zeit über alle Kategorien hinweg 
erhält den Titel Schweizer Polizei-Ski-Patrouillenlanglaufmeister 20XX" 
(Jahreszahl des betreffenden Jahres); 

 Die Patrouille mit der schnellsten Zeit in der Kategorie Mixed erhält den Titel 
"Schweizer Polizei-Ski-Patrouillenlanglaufmeister Mixed 20XX" (Jahreszahl des 
betreffenden Jahres). 

 
6 Besonderes 

Alle in diesem Reglement nicht vorgesehenen Fälle werden gemäss dem gültigem 
Wettkampfreglement von Swiss-Ski geregelt.  
 
Aus Gründen der Zweckmässigkeit (Witterungsverhältnisse usw.) und in 
Ausnahmefällen kann das Organisationskomitee in Absprache mit dem Ressortchef 
Ski der SPSK vom vorliegenden technischen Reglement abweichen. 
 

7 Inkraftsetzung 
Dieses Reglement tritt am 1. August 2025 in Kraft. 

 
 
Stans, den 11. Juli 2025 
 
SCHWEIZERISCHE POLIZEISPORTKOMMISSION 
 
Der Präsident Der Ressortchef Ski 

 
 
 

Stephan Grieder, Fürsprecher Roland Hemmi 
Kommandant Kantonspolizei Nidwalden Stv Kommandant Stadtpolizei Chur 
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«Das Goldene Buch 1982 – 2024»

Jahr / Ort Männer Frauen Patrouillenlauf

1982
La Chaux-de-Fonds

Moreord Yves
Gendarmerie Vaud Nicht vergeben Pol cant Valais

Hauser Eddy, Senggen Walter

1984
Fiesch / Goms

Kuonen Carlo
Pol cant Valais

Brugger Anna-Rosa
Stapo Bern

Pol cant Valais
Hauser Eddy, Kuonen Carlo,
Senggen Walter

1986
Engelberg

Kuonen Carlo
Pol cant Valais

Nickl Margrit
Kapo Zürich

Pol cant Valais
Hauser Eddy, Kuonen Carlo,
Senggen Walter

1988
Airolo

Kuonen Carlo
Pol cant Valais

Genolet Bernadette
Pol cant Valais

Pol cant Valais
Hauser Eddy, Kuonen Carlo,
Senggen Walter

1990
Les Diablerets

Kuonen Carlo
Pol cant Valais

Salvadori Maria
Pol cant Valais

Gendarmerie Vaud
Gilliéron Michel, Lüthi Serge,
Vögeli Ives

1992
Montana

Kuonen Carlo
Pol cant Valais

Arnold Margaretha
Kapo Graubünden

Pol cant Valais
Gaspoz Pascal, Hauser Eddy, 
Kuonen Carlo

1994
Davos

Filli Mario
Kapo Graubünden

Arnold Margaretha
Kapo Graubünden

Kapo Graubünden
Andri Marco, Filli Mario,  
Meier Markus

1996 Wegen Schlechtwetter nicht durchgeführt

1998
Andermatt

Gugger Roland
Kapo Bern

Westermeier Beatrice
Stapo Bern

Kapo Graubünden
Spescha Josef, Bucher Roger, 
Meier Markus

2000
Airolo

Gugger Roland
Kapo Bern

Westermeier Beatrice
Stapo Bern

Kapo Graubünden
Spescha Josef, Bucher Roger, 
Meier Markus

2002
Andermatt

Gugger Roland
Kapo Bern

Bochatay Anne
Pol cant Valais

Kapo Graubünden
Spescha Josef, Meier Markus, 
Andri Marco

2004
Davos

Fischlin Roger
Kapo Zürich

Westermeier Beatrice
Stapo Bern

Kapo Graubünden
Spescha Josef, Meier Markus, 
Walther Andrea

2006
Unterwasser

Fischlin Roger
Kapo Zürich

Banz Nadia
Kapo Obwalden

Kapo Graubünden
Meier Markus, Walther
Andrea, Näff Buolf

2008
Andermatt

Züger Marcel
Stapo Zürich

Scheiwiller Petra
Kapo St.Gallen

Kapo Graubünden
Meier Markus, Walther Andrea, 
Näff Buolf

2011
Hoch-Ybrig

Fischlin Roger
Kapo Zürich

Scheiwiller Petra
Kapo St.Gallen

Kapo Graubünden
Meier Markus, Andri Marco, 
Näff Buolf

2012
Unterwasser

Züger Marcel
Stapo Zürich

Scheiwiller Petra
Kapo St.Gallen

Kapo Zürich
Fischlin Roger, Grichting 
Waldemar, Gamper Marcel
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2014
Davos

Züger-Leuthold Marcel
Kapo Graubünden

Walker Monika
Kapo Uri

Kapo Zürich
Fischlin Roger, Gamper Marcel, 
Grichting Waldemar

2016
Zinal

Rosser Martin
Stapo Zürich

Walker Monika
Kapo Uri

Stapo Zürich
Huser Martin, Rosser Martin, 
Suter Michael

2018
Adelboden

Züger-Leuthold Marcel
Kapo Graubünden

Walker Monika
Kapo Uri

Stapo Zürich
Huser Martin, Rosser Martin, 
Suter Michael

2020 / 2022
Andermatt SM musste infolge Corona abgesagt werden

2024
Davos

Rosser Martin
Stapo Zürich

Walker Monika
Kapo Uri

Kapo Aargau
Herger Alina &  
Schatzmann Nicole
Stapo Zürich 
Rosser Martin, Suter Michael 
& Bruhin Michael 

discover more at
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Jahrzehnten stark im öffentlichen Sektor 
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sicherheitskritischen Lösungen für die 
Schweizerischen Behörden und 

Organisationen für Rettung und Sicherheit 
(Polycom Sicherheitsfunk, Sirenennetz und 

Einsatzleitzentralen) sowie für die 
Schweizer Armee. Eviden Schweiz hat 
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Niederlassungen in Basel und Vevey.
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Nachhaltig 
unterwegs mit 
Nidwaldner
Wasserkraft. 
Stimmt für mich.

→ewn.ch

Getränke Lussi AG 
Aawasserstrasse 6 
6370 Oberdorf
www.getraenkelussi.ch

Mi iN

ORANGENMOST
ORANGENMOST

Einheimische  
Produkte 
mit Genuss!

HAIXSwitzerland®

HAIX® Vertriebs AG  |  4622 Egerkingen  |  haix.ch

AUCH ABSEITS DER PISTE

MAXIMALER GRIP & KOMFORT!

XVENTURE GTX WTR GREY

WASSERDICHT & WARM DANK GORE®-TEX THERMIUM
JETZT SHOPPEN!
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